
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Mühlweg II“, 

Ortsgemeinde Boden 
 

Nach Einschätzung der Gemeinde wesentliche, 
bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 

i. S. d. § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 
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E-Mail: bauleitplanung@montabaur.de 
 
Verbandsgemeindeverwaltung 

Montabaur 

-SG 2.1 Planen und Bauen- 

Konrad-Adenauer-Platz 8 

56410 Montabaur 

   

 

Bahnhofstraße 32  

56410 Montabaur 

Telefon 02602 9228-0 

Telefax 02602 9228-1800 

dlr-ww-oe@dlr.rlp.de 

www.dlr-westerwald-
osteifel.rlp.de 

 

15. Mai 2025 

Mein Aktenzeichen 
GA08_910 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
E-Mail v. 14.04.2025 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Michael Kien 
michael.kien@dlr.rlp.de 

Telefon 
02602 92281327 
 

  

 
Bauleitplanung 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühlweg II“ der Ortsgemeinde Boden im Regelver-
fahren Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im 
Rahmen der Durchführung der erneuten Veröffentlichung 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in Ergänzung unserer Stellungnahmen vom 25.01.2021 und 12.09.2022 aus bestehen 
flurbereinigungs- und siedlungsbehördlicher, sowie aus agrarstruktureller Sicht weiterhin 
keine Bedenken. Dies gilt auch für die nunmehr festgesetzten externen Kompensations-
Maßnahmen und Ausgleichsflächen.  
 
Eine weitere Beteiligung ist nur vonnöten, wenn sich die Planung in ihren Grundzügen 
ändert oder Flächen außerhalb des Planbereichs (neu) betroffen sind/werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Michael Kien 



Bankverbindung: Bundesbank Filiale Ludwigshafen 
BIC MARKDEF1545 
IBAN DE79 5450 0000 0054 5015 05 
USt.-IdNr. DE355604202  

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz  
Postfach 10 02 55 | 55133 Mainz  

 
Verbandsgemeindeverwaltung 
Montabaur 
Postfach 12 62 
56402 Montabaur 
 

 Emy-Roeder-Straße 5  
55129 Mainz 
Telefon +49 6131 9254 0 
Telefax +49 6131 9254 123 
Mail: office@lgb-rlp.de 
www.lgb-rlp.de 
 
13.05.2025 
 
 

Mein Aktenzeichen 
Bitte immer angeben! 
3240-0896-17/V7 
kp/sdr 

Ihr Schreiben vom 
14.04.2025 
 

 
 
 

Telefon 
 
 

  

Bebauungsplan "Mühlweg II" der Ortsgemeinde Boden 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertun-

gen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass der ausgewiesene Bebau-

ungsplan "Mühlweg II" im Bereich der bereits erloschenen Bergwerksfelder "Hullos" 

(Braunkohle), "San Salvador" sowie "Molsberg I" (beide Eisen) liegt. Aktuelle Kennt-

nisse über die letzten Eigentümerinnen liegen hier nicht vor. 

Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesen Bergwerksfeldern liegen unserer Behörde 

keine Dokumentationen oder Hinweise vor. In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt 

aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht. 

Wir weisen darauf hin, dass sich ab einem Entfernungsradius von ca. 200 m östlich, 

nördlich und südöstlich um das Bebauungsplangebiet mehrere unter Bergaufsicht 

stehende Tongewinnungsbetriebe ("Esther", "Guterborn", "Anna" und "Maria") 
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befinden. 

Der Betreiber des Tontagebaus "Guterborn" ist die Firma Goerg & Schneider GmbH & 

Co. KG, Bahnhofstraße 4 in 56427 Siershahn. 

Die Betreiber der Tontagebaue "Esther" und "Anna" ist die Firma Walderdorff'sche 

Tongruben & Herz GmbH & Co. KG, Hauptstraße 16 in 56412 Boden. 

Der Betreiber des Tontagebaus "Maria" ist die Firma Sibelco Deutschland GmbH, 

Sälzerstraße 20 in 56235 Ransbach-Baumbach. 

Da wir keine Kenntnisse über eventuelle Planungen der vorgenannten Betreiber 

haben, empfehlen wir Ihnen, sich mit den vorgenannten Firmen in Verbindung zu 

setzen. 

Es erfolgte keine Prüfung der Ausgleichsfläche in Bezug auf Altbergbau. Sofern die 

Ausgleichsmaßnahmen den Einsatz von schweren Geräten erfordern, sollte hierzu 

eine erneute Anfrage zur Ermittlung eines möglichen Gefährdungspotenzials erfolgen. 

Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Der Hinweis auf die einschlägigen Baugrund-Normen (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 

und -2, DIN 1054) sowie die Empfehlung von objektbezogenen Baugrunduntersu-

chungen in den Textlichen Festsetzungen unter den Hinweisen werden fachlich 

bestätigt. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu 

berücksichtigen. 

- mineralische Rohstoffe: 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-

wände. 
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Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologi-

schen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landes-

amt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige 

sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das 

Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz 

unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de 

zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Andreas Tschauder 
Direktor 
 



Von: Löffler, Uwe
An: Bauleitplanung
Betreff: AW: Aufstellung des Bebauungsplanes "Mühlweg II", Ortsgemeinde Boden; erneute Veröffentlichung gem.

§§ 4a Abs. 3 S. 1, 4 Abs. 2 BauGB
Datum: Montag, 12. Mai 2025 08:10:23
Anlagen: Bebauungsplan "Mühlweg II" der Ortsgemeinde Boden.msg

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von außerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie keine
Anhänge, es sei denn, Sie erkennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Guten Tag Frau Böckling,
 
vielen Dank für Ihre Information über die erneute Offenlage des Bebauungsplanes nach § 4a Abs. 3 i.
V. m. § 4 Abs. 2 BauGB.
 
Wir hatten zuletzt im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanes mit E-Mail vom 08.09.2022
(beigefügt) zu der gemeindlichen Planung Stellung genommen und Bedenken gegen den
Bebauungsplan angemeldet.
 
Unsere Belange wurden in der jetzigen Planfassung hinsichtlich der Festsetzung einer
Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung "Elektrizität" und der Anordnung der Baugrenzen
berücksichtigt. Hierfür vielen Dank.
 
Nicht berücksichtigt wurden unsere Belange zu den Punkten 6.1 "Stromversorgung" und 6.2
"Gasversorgung" der Begründung zum Bebauungsplan.
 
Unsere Anregungen und Bedenken in unserer Stellungnahme vom 08.09.2022 zu diesen beiden
Punkten sind weiterhin gültig. Wir bitten nochmals um Berücksichtigung unserer Belange in der
Begründung zum Bebauungsplan. Unsere Bedenken können wir erst dann zurücknehmen, wenn
unsere Belange berücksichtigt wurden. Bitte informieren Sie uns über die Beschlussfassung des
Gemeinderates zu unserer Stellungnahme – vielen Dank.
 
 
Freundliche Grüße
 
 
i. A. Uwe Löffler 
Asset‑Management Gas/Strom/Wassernetze
Netzstrategie ‑ Netzentwicklung
 
Telefon: +49 261 2999-71991
Fax:  +49 261 2999-7571991
E‑Mail:  Uwe.Loeffler@enm.de
Internet: www.energienetze-mittelrhein.de
 
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
Schützenstraße 80‑82
56068 Koblenz
 
Sitz der Gesellschaft: Koblenz | Amtsgericht: Koblenz HRA 21594 | Persönlich haftende Gesellschafterin: Energienetze Mittelrhein
Verwaltungs-GmbH | Geschäftsführung: Hendrik Majewski, Udo Scholl | Sitz der Gesellschaft: Koblenz | Amtsgericht: Koblenz HRB
24722 ​
    

Von: Bauleitplanung <Bauleitplanung@montabaur.de> 
Gesendet: Montag, 14. April 2025 16:18
An: Bauleitplanung <Bauleitplanung@montabaur.de>
Betreff: Aufstellung des Bebauungsplanes "Mühlweg II", Ortsgemeinde Boden; erneute
Veröffentlichung gem. §§ 4a Abs. 3 S. 1, 4 Abs. 2 BauGB
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Kernarbeitszeiten Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten 
09.00-12.00 Uhr ICE-Bahnhof Montabaur hinter dem Dienstgebäude  
14.00-15.30 Uhr Linien 460, 462, 480, 481 (bitte an der Schranke klingeln), Kirchstraße,  
Freitag: 09.00-13.00 Uhr Haltestelle Konrad-Adenauer-Platz Parkplatz „Kalbswiese“ an der Fröschpfortstraße 

Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die virtuelle Poststelle der 
SGD Nord. Unter www.sgdnord.rlp.de erhalten Sie Hinweise zu deren Nutzung. 
 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord  
Kirchstraße 45 I 56410 Montabaur 
 

Verbandsgemeindeverwaltung  
Montabaur 
Konrad-Adenauer-Platz 8 
56410 Montabaur 
Per Mail an: Bauleitplanung@montabaur.de 

 REGIONALSTELLE  
WASSERWIRTSCHAFT, 
ABFALLWIRTSCHAFT, 
BODENSCHUTZ 
 
 
Kirchstraße 45 
56410 Montabaur 
Telefon 02602 152-0 
Telefax 02602 152-4100 
Poststelle@sgdnord.rlp.de 
www.sgdnord.rlp.de 
 
 
08.05.2025 

 
Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner(in)/ E-Mail Telefon/Fax 
33-1/00/27.14 15.04.2025 Malte Krämer 02602 152-4139 
Bitte immer angeben! -- Malte.Kraemer@sgdnord.rlp.de 0261 120-884139 
   

Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühlweg II“ der Ortsgemeinde Boden;  

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

zu dem o.g. Bauleitplan haben wir mit dem Schreiben vom 11.01.2021 und 31.08.2022 

unsere Stellungnahme abgegeben. Diese behält weiterhin ihre Gültigkeit. Ergänzend 

weise ich auf Folgendes hin: 

 

Das anfallende Schmutzwasser wird der Kläranlage Montabaur zugeführt. Die Auslas-

tung der Kläranlage liegt im Bereich der Auslastungsgrenze, die relativ kleine Erweite-

rung kann jedoch noch aufgenommen werden. Im Rahmen eines Zukunftskonzepts 

plant die VG umfangreiche Maßnahmen zur dauerhaften Sicherstellung einer ausrei-

chenden Leistungsfähigkeit der Abwasserbehandlung. 
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Die geplante Erweiterung wurde bei der Bemessung des vorhandenen Beckens bereits 

berücksichtigt. Die Erlaubnis wurde mit Bescheid vom 04.12.2019, Az.: 334-KN-143-

08628/2004 erteilt. Zu beachten ist, dass mit fortschreitender Erschließung der Bauab-

schnitte der Drosselablauf des Beckens anzupassen ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

-gezeichnet- 

(Malte Krämer)   
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Im Hinblick auf das geplante Bodenordnungsverfahren nach den Bestimmungen des 

Baugesetzbuches (§§ 45 - 79 BauGB) empfehlen wir die Ausgleichsflächen und 

Ausgleichmaßnahmen den Eingriffen (bauflächen- bzw. straßenflächenbedingt) 

entsprechend zuzuordnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

gez. Dr.-Ing. Gabriele Hückelheim 

>>Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.<< 
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Per Email: Bauleitplanung@montabaur.de  
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühlweg II“ der Ortsgemeinde Boden 

 

hier:  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen 
der Durchführung der erneuten Veröffentlichung i.S.d. gemäß § 4a Abs. 3 S. 1 
i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir wurden von Ihnen erneut an dem oben benannten Bebauungsplan „Mühlweg 2“ der Gemeinde 
Boden beteiligt und um Stellungnahme gebeten. 
Durch die Verkleinerung des Plangebiets auf die Größenordnung des Flächennutzungsplanes, sind 
die vorherigen vorgebrachten Punkte seitens der Landwirtschaftskammer hinfällig, wenn die weitere 
Planung in Absprache mit dem Bewirtschafter erfolgt. 
Des Weiteren sind die Ausgleichsmaßnahmen verträglich und es werden keine weiteren Bedenken 
geäußert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
Johannes Maur 
 

 

 

 Landwirtschaftskammer RLP, Peter-Klöckner-Straße 3, 56073 Koblenz  RAUMORDNUNG  
REGIONALENTWICKLUNG 
NATURSCHUTZ 
 
Peter-Klöckner-Straße 3 
56073 Koblenz 
Telefon 0261 91593-0 
Telefax 0261 91593-233 
raumordnung@lwk-rlp.de 
www.lwk-rlp.de 

Verbandsgemeindeverwaltung  
Montabaur 
Konrad-Adenauer-Platz 8 
56410 Montabaur 

Unser Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/in / E-Mail Telefon 29. April 2025 
14-04.03 
Bitte immer angeben! 

14.04.2025 
Email M.Böckling 

Johannes Maur 
johannes.maur@lwk-rlp.de 

0261 91593-245 

 
  



Von: Poschmann, Markus (GDKE) im Auftrag von Landesarchäologie / Erdgeschichte (GDKE)
An: Bauleitplanung
Betreff: AW: Aufstellung des Bebauungsplanes "Mühlweg II", Ortsgemeinde Boden; erneute Veröffentlichung gem.

§§ 4a Abs. 3 S. 1, 4 Abs. 2 BauGB
Datum: Montag, 28. April 2025 14:53:53

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von außerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie keine
Anhänge, es sei denn, Sie erkennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühlweg II“ der Ortsgemeinde Boden im
Regelverfahren
Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im
Rahmen der Durchführung der erneuten Veröffentlichung i. S. d. § 4a Abs. 3 S. 1 i.
V. m. § 4 Abs. 2 BauGB
 
Ihr Schreiben vom: 14.04.2025
 
 
Sehr geehrte Frau Böckling,
 
wir haben das Vorhaben zur Kenntnis genommen. Aus Sicht der Direktion
Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege bestehen hiergegen keine
Bedenken. Am weiteren Verfahren müssen wir nicht mehr beteiligt werden.
 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion
Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege.
Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege/Praktische
Denkmalpflege Mainz und der Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Koblenz
bleiben vorbehalten und sind ggf. noch einzuholen. Eine interne Weiterleitung ist
nicht möglich.
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Markus Poschmann
 
--
Markus Poschmann
Gebietsreferent, Grabungstechniker
Erdgeschichtliche Denkmalpflege Standort Koblenz
Direktion Landesarchäologie
 
GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE
RHEINLAND-PFALZ
 
Hausanschrift
Niederberger Höhe 1
56077 Koblenz
 



Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Direktion Landesarchäologie I Postfach 2011 I 55010 Mainz

DIREKTION 

LANDESARCHÄOLOGIE

Außenstelle Koblenz

Postanschrift

Postfach 2011

55010 Mainz

Hausanschrift

Niederberger Höhe 1

56077 Koblenz

www.gdke.rlp.de

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Postfach 1262

56402 Montabaur

Ihre Nachricht vom

14.04.2025

Aufstellung

Datum

25.04.2025

Ansprechpartner / Email

Achim Schmidt

achim.schmidt@gdke.rlp.de

Telefon

0261 6675 3028

hier:

Beteiligungsart § 4a Abs. 3 BauGB

Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, 

Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz

/2021_0002.3

Mein Aktenzeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben oben genannte Vorhabenplanung bezüglich der archäologischen Aspekte geprüft und nehmen dazu 
folgendermaßen Stellung:

Bitte immer angeben!

Gemarkung Boden

Projekt Bebauungsplan "Mühlweg II"

Betreff Archäologischer Sachstand

Erdarbeiten Verdacht auf archäologische Fundstellen

Textfestsetzung: Abschnitt 5, Absatz 1, Seite 12.

Überwindung / Forderung: 

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind 
berücksichtigt

Erläuterung Überwindungen / Forderungen

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind berücksichtigt

Durch die aktuelle Textfestsetzung sind unsere Belange berücksichtigt.

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

Verdacht auf archäologische Fundstellen

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie im Planungsbereich oder dessen direktem Umfeld keine 
konkreten Hinweise auf archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den Planungsbereich aus 
topographisch- geographischen Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche ein. Dementsprechend 
können bei Bodeneingriffen bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer 
Zerstörung durch die Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen.
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Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäologie. Eine 
Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der 
Direktion Landesdenkmalpflege (geschaeftsstelle-praktischedenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert 
eingeholt werden.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. / i.V.

Achim Schmidt

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur Verfügung. Bitte 
geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an.
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Von: Midhun Sasimon
An: Bauleitplanung
Cc: Plananfragen
Betreff: AW: Aufstellung des Bebauungsplanes "Mühlweg II", Ortsgemeinde Boden; erneute Veröffentlichung gem.

§§ 4a Abs. 3 S. 1, 4 Abs. 2 BauGB
Datum: Donnerstag, 24. April 2025 15:15:38

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von außerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie keine
Anhänge, es sei denn, Sie erkennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage möchte ich Ihnen mitteilen, dass das Vorhaben von uns zur Kenntnis
genommen wurde und seitens der KEVAG-Telekom GmbH keine Einwände bestehen.
 
Im angefragten Bereich hat die KEVAG Telekom GmbH keinen Leitungsbestand.
 
Bitte senden Sie Planauskunftsanfragen ausschließlich an plananfragen@kevag-telekom.de.
Vielen Dank.
 
 
-- 
Mit freundlichen Grüßen

i.A. Midhun Sasimon
Backbone und GK
Technik
 
Telefon: +49 261 20162-410
Mobil:    +49 162 7125 968
E-Mail:    msasimon@kevag-telekom.de
 

Von: Bauleitplanung <Bauleitplanung@montabaur.de> 
Gesendet: Montag, 14. April 2025 16:18
An: Bauleitplanung <Bauleitplanung@montabaur.de>
Betreff: Aufstellung des Bebauungsplanes "Mühlweg II", Ortsgemeinde Boden; erneute
Veröffentlichung gem. §§ 4a Abs. 3 S. 1, 4 Abs. 2 BauGB
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühlweg II“ der Ortsgemeinde Boden im
Regelverfahren
Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im
Rahmen der Durchführung der erneuten Veröffentlichung i. S. d. § 4a Abs. 3 S. 1
i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
der Ortsgemeinderat Boden hat in seiner Sitzung am 11.03.2025 den Beschluss über
die erneute Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfes gemäß §§ 4a Abs. 3 S. 1 i.
V. m. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 S. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB gefasst.
 
Als Behörde oder Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung berührt werden kann, unterrichten wir Sie hiermit über das
Beteiligungsverfahren nach § 4a Abs. 3 S. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, das



Geschäftsführer: Marc-André Wegener

PLEdoc GmbH    Gladbecker Straße 404     45326 Essen
Telefon: 0201 / 36 59-0    Internet: www.pledoc.de
Amtsgericht Essen - Handelsregister   B 9864    USt-IdNr.  DE 170738401

Zertifikatsnummer
45326/10-22
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Netzauskunft

PLEdoc GmbH  ·  Gladbecker Straße 404  ·  45326 Essen
Telefon
E-Mail

0201/36 59 - 500
netzauskunft@pledoc.de

zuständig Mika, Olivia
Durchwahl 0201/3659-389

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Marilen Böckling
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
 14.04.2025 PLEdoc 20250404606 17.04.2025

Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühlweg II“ der Ortsgemeinde Boden im 
Regelverfahren
Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im 
Rahmen der Durchführung der erneuten Veröffentlichung i. S. d. § 4a Abs. 3 S. 1 i. V. 
m. § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber 
von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden:
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns.
Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

Anlage(n)
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)
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Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung 
Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich durchgeführten 
Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten.











Von: K.Barth@telekom.de
An: Bauleitplanung
Betreff: AW: Aufstellung des Bebauungsplanes "Mühlweg II", Ortsgemeinde Boden; erneute Veröffentlichung gem.

§§ 4a Abs. 3 S. 1, 4 Abs. 2 BauGB
Datum: Donnerstag, 17. April 2025 15:26:53
Anlagen: image001.png

Boden Bebauungsplan Mühlweg 2 3.pdf
KSA.pdf

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von außerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie keine
Anhänge, es sei denn, Sie erkennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 2 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Im Planbereich/in den Planbereichen befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die
aus dem beigefügten Plan/den beigefügten Plänen ersichtlich sind. Es kann sich dabei teilweise
um mehrzügige Kabelformstein-, Schutzrohr- bzw. Erdkabelanlagen handeln. Unsere
unterirdischen Kabelanlagen wurden im Ortsbereich in einer Regeltiefe von 0,6 m und außerhalb
des Ortsbereiches in einer Regeltiefe von 0,8 m verlegt. Wir weisen darauf hin, daß die Gültigkeit
dieser Pläne auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem im Schriftfeld des Planes angegebenen
Datum begrenzt ist. Aktuelle Pläne erhalten Sie über unsere Planauskunft:
planauskunft.mitte@telekom.de. Es besteht auch die Möglichkeit unsere Trassenpläne online
abzurufen. Hierfür ist zunächst die Registrierung unter https://trassenauskunft-kabel.telekom.de
erforderlich.
In Teilbereichen Ihres Planbereiches/Ihrer Planbereiche befinden sich möglicherweise
Bleimantelkabel. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Telekomkabel freigelegt werden, so bitten wir
Sie den u.g. Ansprechpartner sofort zu verständigen damit die erforderlichen Prüf- und ggf.
notwendigen Austauschmaßnahmen umgehend ergriffen werden können.
Hinsichtlich der bei der Ausführung Ihrer Arbeiten zu beachtenden Vorgaben verweisen wir auf
die dieser eMail beiliegende Kabelschutzanweisung. Die Kabelschutzanweisung enthält auch eine
Erläuterung der in den Lageplänen der Telekom verwendeten Zeichen und Abkürzungen.
Wir gehen davon aus, daß Kabel nicht verändert werden müssen. Sollten sich in der Planungs-
und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, erwarten wir Ihre Rückantwort, damit in
unserem Hause die erforderlichen Planungsschritte für die Veränderung der Anlagen eingeleitet
werden können.
Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den
Baumaßnahmen berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt werden
müssen, werden wir diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen Gründen selbst an den ausführenden
Unternehmer vergeben. Sollte eine Vergabe dieser Arbeiten an das ausführende Unternehmen
nicht zustande kommen, so ist im Bauzeitenplan ein den durch die Telekom auszuführenden
Arbeiten angemessenes Zeitfenster einzuplanen.

Wir weisen darauf hin, daß eigenmächtige Veränderungen an unseren Anlagen durch den von
Ihnen beauftragten Unternehmer nicht zulässig sind.
Wir gehen davon aus, daß der Unternehmer vor Baubeginn eine rechtsverbindliche Einweisung



einholt.
Zur Versorgung des Erschließungsgebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die
Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des
Plangebiets einer Prüfung vorbehalten.
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten
Maßnahmen Dritter im Bereich des Plangebietes stattfinden werden.
Bei positivem Ergebnis der Prüfung machen wir darauf aufmerksam, daß aus wirtschaftlichen
Gründen eine unterirdische Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom Deutschland
GmbH nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. Wir
beantragen daher sicherzustellen, daß
–       für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine
ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich
ist,
–       auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland
GmbH als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt
wird,
–       eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen
vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und
Leitungsbau durch den
       Erschließungsträger erfolgt, so wie dies ausdrücklich im Telekommunikationsgesetz § 68 Abs.
3 beschrieben sieht,
–       die geplanten Verkehrswege in Lage und Verlauf nicht mehr verändert werden.
–       dem Vorhabenträger auferlegt wird, daß dieser für das Vorhaben einen Bauablaufzeitenplan
aufstellt.
Wir machen besonders darauf aufmerksam, daß eine Erweiterung unserer
Telekommunikationsinfrastruktur außerhalb des Plangebietes, aus wirtschaftlichen Erwägungen
heraus, auch in  oberirdischer Bauweise erfolgen kann.
Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige Bereitstellung der
Telekommunikationsdienstleistungen sowie zur Koordinierung mit Straßenbau- bzw.
Erschließungsmaßnahmen der anderen Versorger ist es dringend erforderlich, daß Sie sich
rechtzeitig, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, mit uns in Verbindung setzen. Kontaktadresse:
Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, BB1, Herrn Wagner, Ste.-Foy-
Str. 35-39, 65549 Limburg (Rufnummer 06431/297765; eMail: Daniel.Wagner02@telekom.de)
oder Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, BB1, Herrn Wolf, Ste.-
Foy-Str. 35-39, 65549 Limburg (Rufnummer 06431/297697; eMail: Karl-
Heinz.Wolf@telekom.de).
Sollte es sich um eine Privaterschließung handeln ist der Abschluß einer
Erschließungsvereinbarung erforderlich. Bitte teilen Sie uns zu diesem Zweck die Kontaktdaten
des Erschließungsträgers mit.
Mit freundlichen Grüßen
Karl-Heinz Barth
Deutsche Telekom Technik GmbH
Technik Niederlassung Südwest
Karl-Heinz Barth
PTI14
Moselweißer Str. 70, 56073 Koblenz
+49 261 490-6523 (Tel.)
+49 521 5224-5474 (Fax)
E-Mail: k.barth@telekom.de
www.telekom.de
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Ihr Schreiben vom: 
14.04.2025 

Ansprechpartner/-in/E-Mail: 
Pia Schlößl 
Pia.schloessl@energieagentur.rlp.de 

Telefon/Fax: 
0631 343 71 246 
0631 34371 96 

 Datum: 
17.04.2025 
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Amtsgericht Kaiserslautern HRB 31374 Web: www.energieagentur.rlp.de Prokurist: Johannes Kletting 
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Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühlweg II“ der Ortsgemeinde Boden im Regelverfahren 
Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 
Durchführung der erneuten Veröffentlichung i. S. d. § 4a Abs. 3 S. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Hier: Stellungnahme Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich beziehe mich auf Ihre E-Mail vom 14.04.2025 und die damit verbundene Anfrage zur Abgabe einer 
Stellungnahme im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühlweg II“ der Ortsgemeinde Boden. 
 
Stellungnahme: 
Mit der vorgelegten Planung soll eine Fläche im Außenbereich als Wohnbauland entwickelt werden. Belange 
des Klimaschutzes wurden in die Planung integriert – z.B. die Reduzierung der GRZ, Verbot von 
Schottergärten, Regenrückhaltemaßnahmen und grünordnerische Maßnahmen. Diese Festsetzungen sind aus 
Sicht der Energieagentur Rheinland-Pfalz zu begrüßen und werden vollumfänglich unterstützt. 
 
Zur Förderung einer klimaangepassten Bauweise sollte überprüft werden, ob neben der Zulässigkeit von 
Einzel- und Doppelhäusern auch Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser zugelassen werden gem. § 22 
BauNVO).  
 
Im Rahmen der klimagerechten Bauleitplanung schlagen wir vor, zu prüfen, ob gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) 
BauGB eine Pflicht zur Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 
umgesetzt werden kann. Dies könnte maßgeblich zur Reduktion der CO2-Emissionen beitragen und die 
Energieunabhängigkeit stärken. 
In diesem Zusammenhang kann zudem gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB i.V.m. § 12 BauNVO festgesetzt  
werden, dass der Betrieb von Elektrofahrzeugen gefördert werden kann mittels des Ausschlusses der  
Zulässigkeit nicht überdachter Stellplätze im Zusammenhang mit der Festsetzung der Pflicht zur Installation  
von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Flächen zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 
 



Ferner sollte zur Förderung des Siedlungsgrüns und Regenwassermanagements die Begrünung von Gebäuden 
(Dächer und Fassaden) zur Kühlung und Verbesserung des Mikroklimas gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a) 
BauGB ergänzt werden.  
 
Durch diese Maßnahmen können wichtige Beiträge zum Kilmaschutz und zu der Klimaanpassung geleistet 
werden. 
 
Wir bitten um erneute Beteiligung im weiteren Verfahren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
i.A. Pia Schlößl 
Referentin klimagerechte Bauleitplanung 

 

 



Von: Schmidt, Vanessa
An: Bauleitplanung
Betreff: Leitungsauskunft - Vorgangs-Nr. 210402, Aufstellung des Bebauungsplanes "Mühlweg II", Ortsgemeinde

Boden
Datum: Mittwoch, 16. April 2025 12:28:07

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von außerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie keine
Anhänge, es sei denn, Sie erkennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen
unseres Unternehmens.

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die
zuständigen Unternehmen beteiligt haben.

Mit freundlichen Grüßen 

Vanessa Schmidt 

Amprion GmbH 
Asset Management
Bestandssicherung Leitungen
Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund
T intern 15747 
T extern +49 231 5849-15747
vanessa.schmidt@amprion.net 
https://www.amprion.net/
https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html

Aufsichtsrat: Uwe Tigges (Vorsitzender)
Geschäftsführung: Dr. Christoph Müller (Vorsitzender), Dr. Hendrik Neumann,
Peter Rüth 
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund -
Handelsregister-Nr. HRB 15940
Lobbyregister-Nr. R002477 | EU-Transparenzregister Nr. 426344123116-68














